
Entwurf 
 

IV. Satzung  
zur Änderung der Satzung 

für den Kindergarten der Stadt Ratzeburg 
vom 30.06.2009 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung 
wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom ______________folgende Satzung erlassen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
 
§ 12 Abs.1 und Abs 2  erhalten  folgende Fassung: 
 
 

§ 12 
Öffnungszeiten 

 
(1)    Zwischen Weihnachten und Neujahr eines jeden Jahres bleibt die  
         Kindertagesstätte geschlossen.  Am Freitag nach Christi Himmelfahrt 
        eines jeden Jahres hat die Kindertagesstätte ebenfalls geschlossen. An diesem 
        Tag wird bei Bedarf eine Ganztagsbetreuung für dringende Notfälle an- 
        geboten, sofern mehr als fünf Fälle vorliegen. Über die Dringlichkeit entscheidet 
        die Kindertagesstättenleitung in Abstimmung mit der Verwaltung der Stadt Rat- 
        zeburg. 
        Wegen unvermeidlicher Baumaßnahmen, unüberbrückbarer Personalschwierig- 
        keiten, bei betrieblichen Ausflügen oder auf Anordnung des Gesundheitsamtes  
        wird die Kindertagesstätte ebenfalls geschlossen. 
        In Fällen der Schließung oder Notbetreuung entsteht weder ein Anspruch auf  
        Kostenerstattung, noch ein Anspruch auf Erfüllung des gesetzlichen  
        Erziehungs- und Bildungsauftrages. 
 
(2)    Im Übrigen ist die Kindertagesstätte – außer an den gesetzlichen Feiertagen – 
         regelmäßig von montags bis freitags für ganztägige, dreivierteltägige und  
         halbtägige Betreuung geöffnet  und zwar 
 
 von 8.00 bis 12.00 Uhr  und von 13.00 bis 17.00 Uhr (Halbtagsgruppe) 
 von 8.00 bis 15.00 Uhr (Dreivierteltagsgruppe) und 
 von 8.00 bis 17.00 Uhr (Ganztagsgruppe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In § 13 wird folgender Absatz 4 eingefügt 
 

§ 13 
Benutzungsentgelte 

 
(4)    Neben dem Benutzungsentgelt ist  monatlich ein Entgelt für die Teilnahme am Mittagessen zu  
         entrichten. Die Abrechnung erfolgt jeweils zum Monatsende  nach der Anzahl der  
         eingenommenen Mahlzeiten. Der in Rechnung gestellte Betrag ist bis spätestens zum 10.  
         Werktag des Folgemonats zu entrichten. Das Entgelt pro Mahlzeit richtet sich nach dem  
         Preis des jeweiligen Anbieters.  
         Ist der Zahlungspflichtige einen Monat oder länger im Zahlungsrückstand, kann bis zum  
        Ausgleich des Zahlungsrückstandes ein Ausschluss von der  Mittagsverpflegung erfolgen. 

 
 

Artikel 2 
 
 
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
Ratzeburg, ________________ 
 
     (LS) 
 
Voß 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 


